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LANDHANDEL STRÖH GMBH & Co. KG 
 

Eine Information für Ihre Sicherheit 
nach §8a und §11 der 12. BImSchV  

(Störfall-Verordnung) 

zum 
Pflanzenschutz- und  

Schädlingsbekämpfungsmittellager 

Der 

 
Landhandel Ströh GmbH & Co. KG 

Mühlenstrasse 14 a 

23818 Neuengörs 
 

 
 
 
 
 

 
Ihr Ansprechpartner 
bei Rückfragen: 

Vertriebsstandortleiter 
Herr Jan Teichmann 

 Telefon (0 4550) 9956190 
 Telefax (0 4550) 99561919 
  jteichmann@landhandel-stroeh.de 
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An unsere Nachbarn 
Sie werden über diese Info-Broschüre erstaunt sein und sich fragen, wa-
rum wir diese erstellt haben. 
Die Antwort ist ganz einfach: Unternehmen, die Anlagen betreiben, von de-
nen besondere Gefahren ausgehen können, sind nach der Störfall-
Verordnung zur Information gegenüber den Bürgern verpflichtet. Unter die 
Störfall-Verordnung fallen in Deutschland rund 1.000 Unternehmen mit ih-
ren Anlagen. 
Wir betreiben in Ihrer Nähe eine Anlage, die der Störfall-Verordnung unter-
liegt. Das Gefahrstofflager der Fa. Ströh ist ein Betriebsbereich der oberen 
Klasse nach der Störfall-Verordnung und wir sind daher verpflichtet, im 
Rahmen eines Sicherheitsberichtes die Gefahren, die mit diesem Lager 
verbunden sein können, systematisch zu untersuchen. § 7 der Störfallver-
ordnung fordert eine Vielzahl an Angaben, die wir im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens zusammen mit dem Sicherheitsbericht vorgelegt ha-
ben. 
Als Störfall wird eine Betriebsstörung bezeichnet, bei der bestimmte Stoffe 
freigesetzt und Menschen oder die Umwelt gefährdet werden können. 
Sicherheit und Umweltschutz sind für unser Unternehmen von großer 
Wichtigkeit. Betrieb und Unterhaltung unserer Anlagen unterliegen einem 
hohen Sicherheitsstandard, so dass die Wahrscheinlichkeit eines Störfalles 
äußerst gering ist. Da sich ein Störfall jedoch nicht mit letzter Sicherheit 
ausschließen lässt, sind wir als Betreiber solcher Anlagen verpflichtet, die 
Öffentlichkeit über mögliche Gefahren zu unterrichten. 
Mit der vorliegenden Broschüre informieren wir Sie als unsere Nachbarn 
über die wesentlichen zur Einlagerung kommenden Produkte, die möglich-
erweise damit verbundenen Gefahren sowie die Sicherheitsmaßnahmen 
und das richtige Verhalten bei möglichen Störfällen. 
Bitte lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch und bewahren Sie 
diese für einen solchen Fall sorgfältig auf. 
 
Ströh Landhandel GmbH & Co. KG 
Geschäftsleitung Bad Oldesloe, August 2020 
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Wozu braucht die Ströh Landhandel     

GmbH & Co. KG 
ein Lager? 

Die Ströh Landhandel GmbH & Co. KG ist ein privatwirtschaftli-
ches Handelsunternehmen für Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel, Dünger, Saatgut und landwirtschaftliche Er-
zeugnisse. 
Ein umfangreiches Sortiment und eine beständige Lieferbereit-
schaft sind wichtige Voraussetzungen für unser Geschäft. 
Unsere Kunden aus der Landwirtschaft haben in uns einen Part-
ner, der sie im Einkauf von Düngemitteln zuverlässig berät und 
der das ganze Sortiment deutscher und ausländischer Produzen-
ten offeriert. 
Sie brauchen uns weiterhin als lagerhaltenden Händler für den 
Bezug von Pflanzenschutzmitteln, Spezialdüngern, Kleinpackun-
gen und anderen Gütern. 
Dies macht eine entsprechende Vorratshaltung in ausreichend 
großen und speziell dafür eingerichteten Lagerstätten erforder-
lich. 
Am Standort Neuengörs, Mühlenstrasse 14 a, betreiben wir ein 
solches Lager. Diese Anlage ist behördlich genehmigt und erfüllt 
alle damit verbundenen Anforderungen. 
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Betriebliche Aktivitäten 
 

Tätigkeiten im Betriebsbereich: 
Der Betrieb ist ein Handelsbetrieb mit Lagerhaltung. Die be-
trieblichen Aktivitäten bestehen im Ankauf, der Lagerung 
und dem Vertrieb von Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln, Dünger, Saatgut und anderen landwirt-
schaftlichen Betriebsmitteln. 

 

 

 

 

Wareneingang: 
Es wird ausschließlich verpackte Ware angenommen. Es 
werden keine Stoffe um- oder abgefüllt. Bis zur Verteilung 
auf die einzelnen Lagerbereiche werden die Produkte kurz-
fristig auf einer abgegrenzten Fläche - Kommissionierungs-
zone - in der Halle abgestellt. 
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Lagergerung: 
Die Einlagerung der Produkte erfolgt nach deren Stoffei-
genschaften und dem damit verbundenen Gefahrenpoten-
zial. 
Ein Ab- oder Umfüllen der Waren aus den Originalverpa-
ckungen der Hersteller findet nicht statt. Die Produktverpa-
ckungen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, Weißblech 
und Aluminium, die in Kartons zu größeren Einheiten zu-
sammengefasst sind. 
Bei den Verpackungsgrößen handelt es sich überwiegend 
um kleine Packungseinheiten mit relativ geringem Inhalt. 
Ein Teil des Lagers wird als Blocklager (die Paletten stehen 
auf dem Boden) genutzt, der andere Teil ist mit Lagerrega-
len ausgestattet. Das Versetzen der Paletten geschieht mit-
tels eines elektrisch betriebenen Gabelstaplers / Hubwa-
gens. 

 

Auslagerung: 
Anhand des Auslagerungsscheines werden die Produkte 
aus dem Lager entnommen und versandfertig auf der 
Kommissionierungszone bereitgestellt. 
Die Auslieferung erfolgt mit geeigneten Fahrzeugen mit 
vorgeschriebener Schutzausrüstung und ggf. Kennzeich-
nung nach GGVSEB (Gefahrgut-Verordnung Straße, Ei-
senbahn und Binnenschifffahrt). 
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Art und Menge der Stoffe 
Insgesamt kommen max. 500 t Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel zur Lagerung. 
Die Gefährlichkeit von Pflanzenschutzmitteln wurde in den letzten 
20 Jahren zunehmend reduziert. Heute werden im Wesentlichen 
nur noch Stoffe und Zubereitungen angeboten, die entweder nur 
geringe Anteile an gefährlichen Wirkstoffen enthalten oder aus 
Wirkstoffen bestehen, die nicht mehr giftig oder sehr giftig sind. 
Insofern hat sich insgesamt das stoffliche Gefahrenpotenzial von 
Pflanzenschutzmittellägern deutlich reduziert. 
 
An Stoffen, die geeignete Sicherheitsmaßnahmen erfordern, sind 
vor allem folgende Gruppen (nach der CLP-Verordnung) zu nen-
nen: 
 

• brennbare Flüssigkeiten 
• entzündbare Flüssigkeiten 
• entzündbare Aerosole 
• (nicht) brennbare akut und / oder chronisch toxische Stoffe 
• ammoniumnitrathaltige Düngemittel der Gruppen B und C 
• reizende, ätzende und gewässergefährdende Stoffe 
• Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH0294 

 

Die Gesamtliste der aktuell gehandelten Produkte umfasst mehr 
als 1.000 Produkte, von denen ca. 30 Produkte als giftig oder 
sehr giftig gekennzeichnet sind. 
Entzündbare flüssige Stoffe werden in einer Menge von max. 50 t 
in einem brandtechnisch abgetrennten Lagerabschnitt gelagert 
nach den Anforderungen der BetrSichV (Betriebssicherheitsver-
ordnung). 
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Mögliche Gefahren, die von den gelagerten  
Stoffen ausgehen können 

 

Möglichkeit eines Störfalles 
Aufgrund der relativ geringen Verpackungsgrößen können Beschädi-
gungen an Behältnissen nicht zu einem Störfall führen. Als denkbarer 
Störfall ist deshalb ausschließlich der Brandfall möglich. 

 

Entstehende Stoffe im Brandfall 
Beim Brand von Pflanzenschutzmitteln können schädliche Brandga-
se entstehen, wobei als Hauptbestandteile - neben Wasser - Kohlen-
dioxid und Kohlenmonoxid zu nennen sind. Beim Brand von z. B. 
schwefelchlorhaltigen und stickstoffhaltigen Produkten muss - je 
nach Brandbedingungen - mit der Entstehung von Schwefeldioxid 
(reizt Haut, Augen und Atemwege), Chlorwasserstoff (wirkt reizend 
bis stark ätzend auf Haut, Augen und Schleimhäute), Stickoxiden 
(Inhalation führt zu Husten mit starken Schmerzen, Speichelfluss, 
Schnupfen), Cyanwasserstoff (resorbierbar über alle Wege und über 
die Haut) und anderen Stoffen - jedoch in sehr geringen Konzentrati-
onen - gerechnet werden. 

 

Gefahren im Brandfall 
Weitere gefährliche Brandgasinhaltsstoffe - wie Fluorwasserstoff, 
Bromwasserstoff oder Dioxine - können nicht ausgeschlossen wer-
den. Da die Produktliste jedoch nur wenige Stoffe enthält, aus denen 
diese Brandgasinhaltsstoffe resultieren können, ist bereits nach 
100m Entfernung vom Brandherd nicht mehr mit gefährlichen Kon-
zentrationen zu rechnen. Die Betrachtung von zwei Brandfällen im 
Sicherheitsbericht zeigte, dass im nächstgelegenen Gebiet in bis 
knapp über 400m bzw. über 1.000m Entfernung in Bezug auf Schwe-
feldioxid  kurzzeitig mit relevanten Schadgasimmissionen zu rechnen 
wäre. 
Grundsätzlich kann Schwefeldioxid am ehesten im Brandfall proble-
matische Konzentrationen erreichen. 
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Sicherheitsmaßnahmen der Landhandel 
Ströh  GmbH & Co. KG 

Gelagert wird ausschließlich in massiven Gebäuden, die mit mo-
dernster Alarm- und Löschtechnik ausgestattet sind.  
Zu Beeinträchtigungen auch außerhalb unseres Betriebes könnte 
es nur bei einem größeren Brand kommen. Um eine damit even-
tuell verbundene Belastung der Luft, des Bodens oder des Was-
sers sowie Schaden an Personen und Sachen unter allen Um-
ständen zu verhindern, sind umfassende Sicherheits-
vorkehrungen getroffen: 
 

• nur ausgebildete und befugte Personen haben Zutritt zum La-
ger 

• Einzäunung und Einbruchmeldeanlage verhindern den Zutritt 
Unbefugter 

• getrennte Brandabschnitte, Brandbekämpfungsabschnitte 
• getrennte Lagerung brennbarer Flüssigkeiten 
• Brandmeldeanlage 
• Löschwasserversorgung 
• stationäre Löschanlage ( Schaum ) 
• Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Rauchabzugsvorrichtungen 
• mit der Feuerwehr abgestimmter Alarm- und Gefahrenabwehr-

plan 
• Bereitstellung von Löschmitteln 
• Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung 
• Externe Alarm- und Gefahrenabwehrplanung 
• Enge Zusammenarbeit mit den Notfall- und Rettungsdiensten 
• sonstige organisatorische Maßnahmen 
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Wir verpflichten uns auf unserem Betriebsgelände – auch in Zu-
sammenarbeit mit den Notfall- und Rettungsdiensten – geeignete 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Störfällen und zur größtmögli-
chen Begrenzung der Auswirkungen von Störfällen zu treffen. 
 
 
 
 
 

Fazit 
Die Landhandel Ströh GmbH & Co. KG Bad Oldesloe ist stets 
bemüht, der Landwirtschaft eine breite Palette an ertrags-
steigernden, umweltgerechten Produkten anbieten zu können. 
Um die Versorgung mit diesen Produkten jederzeit gewährleisten 
zu können, ist eine gewisse Lagerhaltung erforderlich. 
Die Ströh Landhandel GmbH & Co. KG ist sich der damit verbun-
denen Gefahren bewusst und hat die erforderlichen Maßnahmen 
zur Sicherung gegen den Austritt problematischer Stoffe in die 
Umwelt ergriffen. 
Wie jedoch in anderen Lebensbereichen auch, verbleibt auch hier 
ein Restrisiko. 
Die Landhandel Ströh GmbH & Co. KG möchte mit dieser Bro-
schüre der Bevölkerung die notwendigen Informationen hierüber 
zur Verfügung stellen. 
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Notfall 
Trotz aller Maßnahmen zur Verhinderung kann ein Störfall nicht mit 
absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Durch unsere Sicher-
heits-Maßnahmen haben wir die größtmöglichste Vorsorge zur Be-
kämpfung von Störfällen getroffen.  
Wenn Sie also von einer Anlagenstörung in Ihrer Nachbarschaft er-
fahren, die Auswirkungen auf die Umgebung hat, beachten Sie bitte 
folgende Hinweise.  
Sie tragen damit zu Ihrem persönlichen Schutz und zur wirkungs-
vollen Hilfe für alle bei. 

 
 

Warnung und Unterrichtung der Bevölkerung 
Die Warnung und Unterrichtung der Bevölkerung zu evtl. notwendi-
gen oder empfehlenswerten Schutzmaßnahmen erfolgt im Ereignis-
fall durch die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Kreises Bad 
Segeberg. Die Warnung und Unterrichtung kann außerdem auch 
durch Rundfunk- und Fernsehdurchsagen oder durch Sirenen erfol-
gen. Weitere Anweisungen und Informationen erfolgen durch die 
Einsatzkräfte vor Ort. Bitte achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen 
der Feuerwehr und der Polizei. 

 
 

Wo erhalte ich weitere Informationen? 
Weitere Informationen können im Ereignisfall an folgenden Stellen 
eingeholt werden: 
 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bad Segeberg 
Notruf 112, Tel. (04551) 19222 
 
Zuständige Immissionsschutzbehörde 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt u. ländliche Räume  
Tel. (04347) 7040 
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Wie verhalte ich mich richtig? 

Nachbarn Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn. 

Fenster Schließen Sie Fenster und Türen. 

Klimaanlage Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen aus. 

Räume Suchen Sie möglichst innenliegende Räume in 
oberen Stockwerken auf. 

Im Freien Halten Sie sich nicht im Freien auf. 

Arzt Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen Kon-
takt mit dem Hausarzt oder ärztlichen Notdienst 
aufnehmen. 

Unfallort Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie 
Straßen und Wege für die Einsatzkräfte frei. 

Polizei, Feu-
erwehr, Ret-
tungsdienste 

Leisten Sie den Weisungen der Polizei, Feuer-
wehr und Rettungsdiensten Folge. 

Telefon Blockieren Sie nicht durch Rückfragen die Tele-
fonverbindung zur Feuerwehr, Polizei und Ret-
tungsdienst, wenn nicht eine besondere Situati-
on (Feuer, Notfall) einen Anruf erforderlich 
macht. 

Entwarnung Achten Sie auf die Entwarnungsdurchsagen 
über Radio oder Lautsprecherdurchsagen der 
Feuerwehr und Polizei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: August 2020  
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Ausführliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage: 
 
Landhandel Ströh GmbH & Co KG 
Turmstraße 50 
23843 Bad Oldesloe 
 
Tel.: 04531/80040 
Mail: info@landhandel-stroeh.de  
 
 
Dieser Betrieb wird regelmäßig durch eine Vor-Ort-Inspektion durch das 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume überwacht. 
 
Letzte Inspektion: XX.XX.XXXX 
 
Informationen zur letzten Vor-Ort-Besichtigung und zum Überwachungs-
plan gem. § 17 StörfallVerordnung erhalten Sie vom Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume unter: 
 
 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Hamburger 
Chaussee Str. 25 24220 Flintbek Tel.: 04347 / 704 0 
 
Diese Informationen sind auch auf elektronischem Wege zugänglich . 
 
 
www.stroeh-landhandel.de 
 
 

 

 


